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DER LANDESAMTSDIREKTOR
	

	
	

	4021 Linz

Klosterstraße 7


An das

Bundesministerium für Justiz

Postfach 63
1016 Wien

Urkundenarchivverordnung 2007 - UAV 2007; Entwurf - Stellungnahme 


(Zu GZ BMJ-Pr6240/0013-Pr 5/2006 vom 13. Oktober 2006) 
Sehr geehrte Damen und Herren!

Das Amt der Oö. Landesregierung teilt zum vorliegenden Entwurf Folgendes mit:

Nach § 91c des Gerichtsorganisationsgesetzes werden die Körperschaften öffentlichen Rechts zur Errichtung von Urkundenarchiven zum Zweck der Ermöglichung des elektronischen Urkundenverkehrs mit den Gerichten ermächtigt. Diese Bestimmung regelt in Verbindung mit § 91b GOG und der als Entwurf vorliegenden Verordnung die Einrichtung und die Führung dieser Archive. In Gesprächen mit dem Bundesministerium für Justiz wurde wiederholt auf einen Abstimmungsbedarf mit den Ländern hingewiesen. In den vorliegenden Verordnungsentwurf haben die Vorstellungen der Länder jedoch keinen Eingang gefunden.
Die Erläuterungen zu § 2 ("Um den technischen Aufwand der Justiz ... überschaubar und auch möglichst sparsam finanzierbar zu halten ...") betrachten nur den Aspekt der Justiz. Urkunden der Verwaltung werden jedoch nicht nur für die Justiz und den Elektronischen Rechtsverkehr archiviert. 

Die weiteren Ausführungen ("Die näheren technischen Spezifikationen, die sich ihrer Darstellung nach nicht für einen Rechtstext eignen [z.B. Schnittstellenbeschreibungen], sollen auf der Internet-Website der Justiz ... bekannt gemacht werden ...") bedeuten für die Länder, dass die Kosten mangels Präzisierung der technischen Anforderungen nicht abgeschätzt werden können. Den Erläuterungen sind dazu keine Kostendarstellungen angeschlossen.
Abgesehen von kompetenzrechtlichen Fragen sollten im Sinn von offenen Konzepten und Lösungsbausteinen die Schnittstellen zur Einbringung von Urkunden zur Justiz bekannt gegeben, jedoch keinesfalls die Archive von Gebietskörperschaften geregelt werden. Erledigungen von Verwaltungsbehörden nach den Verwaltungsverfahrensgesetzen und dem E-Government-Gesetz wären jedenfalls von der Justiz als Urkunden zu akzeptieren. 

Fragen der Langzeitspeicherung mit Lesbarkeit und Nachsignieren treffen nicht nur die Justiz und bestimmte Berufsgruppen, sondern auch die Verwaltung und private elektronische Urkunden. Dieser Problemkreis ist daher im Rahmen des Signaturgesetzes - und nicht im Gerichtsorganisationsgesetz -  zu regeln.

Mit freundlichen Grüßen!

Dr. Eduard Pesendorfer
Ergeht abschriftlich an:

1.
alle Ämter der Landesregierungen

2.
die Verbindungsstelle der Bundesländer


beim Amt der NÖ. Landesregierung


1010 Wien, Schenkenstraße 4

_





Aktenzeichen: Verf�402182/5-Gra





Bearbeiter: Mag.Dr. Gerald Grabensteiner


Telefon: 0732 / 7720-11179


Fax: 0732 / 7720-11713


E-mail: verf.post@ooe.gv.at
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